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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  3 5  

vom 21. Jänner 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

G l a n z, Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, Dr. P e s t a, Dr. R e s c h und Dr. G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft: Vizepräsident Dr. P a n t z, 

    „                   „                „   soziale Verwaltung: Sektionschef Dr. H e l l y; 

ferner zu Punkt 1: Polizeipräsident S c h o b e r, 

            „      „    9: Vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. W o l l h e i m, 

            „      „  13:     „   Bundeskanzleramt: Ministerialrat Dr. F r o e h l i c h und 

                                  „ Bundesministerium für soziale Verwaltung: Ministerialrat Dr. 

H o c k, 

            „  „ 14:  „ Bundesministerium für soziale Verwaltung: Ministerialrat Dr. 

B a r t s c h. 

zu Punkt 8, 9 und 10: Vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. 

W i l f l i n g und Finanzrat Dr. R o l l e t. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

 

Dauer: 17.00 – 20.30 

 

Reinschrift (10 ½ Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll. 

 

I n h a l t: 

1. Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse im Stande der Sicherheitswache, der 

Gendarmerie und der Kriminalbeamten. 

2. Vorschlag für den Posten des Stellvertreters des Generalsekretärs im Bureau der 



35 – 1921-01-21 

internationalen Donaukommission. 

3. Ernennung der Mitglieder der Ersparungskommission für das Bundesbudget. 

4. Vorstellung der Reparationskommission gegen das Bundesgesetz zur Durchführung des 

V. Teiles und des Artikels 184 des Staatsvertrages von St. Germain. 

5. Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben. 

6. Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen Landtages, betreffend 

Wasserleitungsgebühren in Kirchschlag. 

7. Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Bewilligung zur 

Einhebung von Umlagen in einer Reihe von Gemeinden. 

8. Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Abänderung der 

§§ 74 und 80 der niederösterreichischen Gemeindeordnung. 

9. Entwurf eines Gesetzes über die Besteuerung des Umsatzes von Valuten und Devisen 

(Valuten-Umsatzsteuer). 

10. Einhebung einer Brückenmaut auf der Floridsdorfer Brücke der Donauregulierungs-

Kommission zur Bedeckung des Mehrerfordernisses für den Umbau. 

11. Weiterbelassung von ausgedienten Finanzangestellten im aktiven Dienste. 

12. Entwurf eines Gesetzes über die Verlegung des Sitzes von Aktiengesellschaften in das 

Ausland. 

13. Anspruchsberechtigung nach dem Invalidenentschädigungsgesetz für Personen, die die 

österreichische Staatsbürgerschaft auf Grund der Option erworben haben. 

14. Organisation des argentinisch-österreichischen Wohlfahrtswerkes. 

15. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung des Gesetzes über die registrierten 

Hilfskassen. 

16. Gesetzesbeschluß des Salzburger Landtages, betreffend die Abänderung bezw. 

Ergänzung der die Instandhaltung von Weidezäunen betreffenden Bestimmungen des 

Feldschutzgesetzes vom 30. August 1911, L. G. u. V. Bl. Nr. 48. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 2, Bundesministerium für Äußeres Zl. 113, Ministerratsantrag (1 ½ Seiten): 

Erfüllung der militärischen Bestimmungen des Friedensvertrages von St. Germain; Änderung 

des Punktes 28 des Aide memoires; Schreiben an Herrn Generalleutnant Zuccari, Präsidenten 

des Interalliierten Heeresüberwachungsausschusses in Wien (1 Seite); Aide-Mémoire (5 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 5, Bundesministerium für Finanzen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (2 
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Seiten): Erhöhung der Getränkesteuern; Verordnung wegen Erhöhung einiger 

Verbrauchsabgaben (3 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 6, Bundesministerium für Finanzen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (3 

Seiten): Erhöhung der Preise der Tabakfabrikate (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 7, [Bundesministerium für Verkehrswesen], ohne Zahl, Antrag der 

Bundesregierung an den Hauptausschuss des Nationalrates, betreffend die Erhöhung der 

Gütertarife und Expreßguttarife der österreichischen Staatsbahnen (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8, [Bundesministerium für Finanzen] Zl. 120.002, Ministerratsvortrag (4 

Seiten): Einreihung von Dienstorten in eine höhere Ortsklasse 

Beilage zu Punkt 9, [Bundesministerium für Finanzen], ohne Zahl, Ministerratsvortrag (4 ½ 

Seiten): Geldaushilfe für die Angestellten einzelner Dienstorte der Südbahnstrecke  

Beilage zu Punkt 10, [Bundeskanzleramt], ohne Zahl, Ministerratsvortrag (11 ½ Seiten): 

Forderungen der Staatsangestellten nach größeren einmaligen Zahlungen im Jänner 1921  

Beilage zu Punkt 11, [Bundeskanzleramt], ohne Zahl, Ministerratsvortrag (5 ½ Seiten): 

Forderungen der Staatsangestellten nach größeren einmaligen Zahlungen im Jänner 1921  

 

1. 

Verbesserung der Vorrückungsverhältnisse im Stande der Sicherheitswache, der 

Gendarmerie und der Kriminalbeamten. 

B.-M. Dr. G l a n z erinnert daran, daß der Ministerrat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 

1920 gelegentlich der Beratung der Forderungen der Sicherheitswache, der Gendarmerie und 

der Kriminalbeamten jenen Teil der Anträge, der sich auf die Verbesserung der 

Vorrückungsverhältnisse bezog, zu neuerlichen Verhandlungen zurückgestellt habe. 

Diese seien inzwischen mit Vertretern des Finanzressorts und unter Zuziehung der in 

Betracht kommenden Interessenvertretungen erfolgt und haben auch bezüglich der 

Oberwachmänner, bzw. der Kriminalbeamten und Gendarmen sowie bezüglich der 

Rayonsinspektoren zu einem befriedigendem Ergebnisse geführt, wonach die ersteren den 

Kalkulantinnen der Postsparkassa, die letzteren den Buchführerinnen dieses Amtes 

gleichgestellt werden sollen. 

Dagegen sei hinsichtlich der Bezirksinspektoren und der leitenden Wache- bezw. 

Gendarmerie- und Kriminalbeamten eine Einigung nicht zustandegekommen. Für die 

Bezirksinspektoren der Sicherheitswache, der Gendarmerie und der Kriminalbeamtenkorps 

habe der sprechende Minister die Behandlung nach den Vorrückungsfristen des Status B der 

Postsparkassa als angemessen erachtet; demgegenüber verlange jedoch die Finanzverwaltung 
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eine Verlängerung der Frist für die Erreichung der Bezüge der VII. Rangsklasse von 23½ 

Jahren bei der Postsparkassa auf etwa 24½ Jahre sowie die Einhaltung einer mindestens 

einjährigen Wartefrist in der VIII. Rangsklasse. Die Folge hievon wäre, daß kein einziger 

Bezirksinspektor dermalen die Bezüge der VII. Rangsklasse erreichen könnte, da dieser 

Beamtengruppe die Erlangung der Bezüge der VIII. Rangsklasse in Form von 

Personalzulagen erst mit der Wirksamkeit vom 1. Juli 1920, die Beförderung in die VIII. 

Rangsklasse erst mit dem 1. Jänner 1921 ermöglicht worden sei. Für die leitenden Wache-, 

Gendarmerie- und Kriminalbeamten habe Redner die Behandlung nach dem Status A der 

Postsparkassa beantragt und zwar ohne Rücksicht darauf, welcher Zeitvorrückungsgruppe der 

Einzelne angehöre. Das Bundesministerium für Finanzen dagegen wolle die sich darnach 

ergebenden Fristen nur für die Beamten der Zeitvorrückungsgruppe C zugestehen, die unter 

den leitenden Wache-(Gendarmerie- und Kriminal-)Beamten befindlichen Beamten der 

Zeitvorrückungsgruppe E aber davon ausschließen. 

Die von der Finanzverwaltung begehrten Einschränkungen hätten nun zur Folge, daß zwar 

die unteren Grade der Sicherheitswache und Gendarmerie einer Besserstellung teilhaftig 

würden, die beiden oberen Gruppen jedoch unberücksichtigt und gegenüber den ihnen 

unterstellten Beamten benachteiligt blieben. 

Der sprechende Minister erblicke darin eine auch den Interessen des Dienstes abträgliche 

Unbilligkeit und bitte daher, der Ministerrat möge der von ihm vorgeschlagenen Regelung 

beitreten. 

B.-M. Dr. G r i m m erklärt, daß die Finanzverwaltung gegen eine generelle Einräumung 

der begünstigten Vorrückungsfristen an die beiden Gruppen wegen der zu befürchtenden 

Rückwirkungen auf andere Kategorien schwere Bedenken trage. In Anbetracht der 

besonderen Verhältnisse bei der Polizei und Gendarmerie wäre Redner aber bereit, die 

Gleichstellung der Revierinspektoren und der leitenden Wache-, Gendarmerie- und 

Kriminalbeamten mit den Beamten des Status B bezw. A des Postsparkassenamtes im Wege 

der individuellen Berücksichtigung zu ermöglichen. 

Der Ministerrat genehmigt sohin mit dieser Maßgabe die Anträge des Bundesministers für 

Inneres und Unterricht. 

 

2. 

Vorschlag für den Posten des Stellvertreters des Generalsekretärs im Bureau der 

internationalen Donaukommission. 

Der V o r s i t z e n d e führt aus, daß nach den getroffenen Abmachungen im Bureau der 
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internationalen Donaukommission der Posten eines Stellvertreters des Generalsekretärs mit 

einem österreichischen Funktionär besetzt werden solle. Redner beabsichtige, für diesen 

Posten der internationalen Donaukommission den mit dem Titel eines außerordentlichen 

Gesandten und bevollmächtigten Ministers bekleideten Legationsrat erster Klasse Egon 

P f l ü g l vorzuschlagen und erbitte hiezu die Zustimmung des Ministerrates. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Zustimmung. 

 

3. 

Ernennung der Mitglieder der Ersparungskommission für das Bundesbudget. 

Der V o r s i t z e n d e teilt dem Ministerrate im Sinne des Beschlusses vom 19. Jänner l. J. 

mit, daß er auf Grund der mit den politischen Parteien gepflogenen Rücksprache dem 

Bundespräsidenten die Berufung folgender Persönlichkeiten in die Ersparungskommission für 

das Bundesbudget in Vorschlag zu bringen gedenke: 

Als Beamte: Präsident des Rechnungshofes Dr. Max Wladimir B e c k als Obmann, 

Ministerialrat des Bundesministeriums für Finanzen Dr. Franz G r u b e r, Sektionsrat des 

Bundeskanzleramtes Dr. Egbert M a n n l i c h e r, Landesregierungsrat Dr. Wilhelm P e n d l. 

Als Fachmann auf dem Gebiete des Verkehrswesens: Minister a. D. Dr. Heinrich 

W i t t e k. 

Als Vertreter der Industrie: Generaldirektor Dr. techn. Ing. Friedrich S c h u s t e r, 

Direktor der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft Ing. Rudolf S t e i n e r, 

Handelskammerpräsident Heinrich V e t t e r, Sekretär der n.-ö. Handels- und 

Gewerbekammer Dr. Otto C o n r a d. 

Als Vertreter der Banken: Direktor des Kreditinstitutes für öffentliche Unternehmungen 

und Arbeiten Dr. Viktor B r a u n e i s, Gouverneur der Landesbank für Bosnien und 

Herzegovina Karl P i t n e r als Obmann-Stellvertreter, Direktor der Bank für Oberösterreich 

und Salzburg Franz E d l i n g e r. 

Ferner: Minister a. D., Universitätsprofessor Dr. Josef R e d l i c h, Präsident der n.-ö. 

Rechtsanwaltskammer Dr. Julius P f e i f f e r, Rechtsanwalt Dr. Gottfried K u n w a l d, 

Minister a. D. Ing. Emil H o m a n n, Stadtbaudirektor a. D. Ing. Heinrich G o l d e m u n d, 

Generalsekretär der agrarischen Zentralstelle Dr. Rudolf W i n t e r, Dr. Josef P u l t a r, 

Privatbeamter Stefan H u p p e r t, Direktor der „Konsumgenossenschaft Wien“ Georg 

S a i l e r. 

Der Ministerrat stimmt dem Vorschlage zu. 
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4. 

Vorstellung der Reparationskommission gegen das Bundesgesetz zur Durchführung des V. 

Teiles und des Artikels 184 des Staatsvertrages von St. Germain. 

B.-M. Dr. G r i m m teilt mit, die Reparationskommission habe in einer an das 

Bundesministerium für Finanzen gerichteten Note das Verlangen gestellt, daß an dem sowohl 

vom Nationalrate wie auch vom Bundesrate bereits beschlossenen Gesetze zur Durchführung 

des V. Teiles und des Artikels 184 des Staatsvertrages von St. Germain nachträglich noch 

einzelne Abänderungen vorgenommen werden. Dieser Einspruch dürfte nach Ansicht des 

Redners einen Aufschub in der Publikation des Gesetzes bedingen. 

Der V o r s i t z e n d e erwidert, daß das Bundeskanzleramt für sich allein in der 

Kundmachung des Gesetzes keinen Aufschub eintreten lassen könne. Redner nehme jedoch in 

Aussicht, mit den politischen Parteien darüber in Fühlung zu treten, ob dem Wunsche der 

Reparationskommission noch vor der Publikation oder aber in der Form einer späteren 

Novellierung des Gesetzes Rechnung getragen werden solle. 

Der Ministerrat nimmt die Ausführungen des Vorsitzenden zur Kenntnis. 

 

5. 

Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben. 

B.-M. Dr. R e s c h erbittet die Ermächtigung zur Erlassung einer Verordnung, durch 

welche die Verpflichtung der gewerblichen Betriebe zur Beibehaltung des derzeitigen 

Arbeiterstandes bis zum 31. Mai 1921 ausgedehnt wird. 

Der Ministerrat erteilt vorbehaltlich der nachträglichen Zustimmung des Bundesministers 

H e i n l die erbetene Ermächtigung. 

 

6. 

Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen Landtages, betreffend Wasserleitungsgebühren 

in Kirchschlag. 

Nach dem Vorschlage des B.-M. Dr. G l a n z beschließt der Ministerrat, gegen den 

Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen Landtages vom 4. November 1920, betreffend 

die Einhebung von Wasserleitungsgebühren in der Gemeinde Kirchschlag, keine Vorstellung 

zu erheben und der sofortigen Kundmachung des Gesetzes zuzustimmen. 

 

7. 

Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Bewilligung zur 
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Einhebung von Umlagen in einer Reihe von Gemeinden. 

B.-M. Dr. G l a n z unterbreitet dem Ministerrate den Gesetzesbeschluß des 

niederösterreichischen Landtages vom 4. November 1920, in welchem einer Reihe von 

Gemeinden die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen für das Jahr 1920 erteilt wird. Da 

die Erhebung dieser Gemeindeumlagen vom finanzpolitischen Standpunkte zu einer 

Einwendung keinen Anlaß biete, beabsichtige der sprechende Minister, der Kundmachung 

dieses Gesetzes zuzustimmen. 

Der Ministerrat spricht hiezu seine Genehmigung aus. 

 

8. 

Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Abänderung der §§ 74 

und 80 der niederösterreichischen Gemeindeordnung. 

B.-M. Dr. G l a n z erinnert daran, daß der Kabinettsrat in seiner Sitzung vom 6. August 

1920 der Erhebung einer Vorstellung gegen den Gesetzesbeschluß des niederösterreichischen 

Landtages vom 23. Juni 1920, betreffend die Abänderung der §§ 74 und 80 der 

niederösterreichischen Gemeindeordnung zugestimmt habe, weil nach dem Gesetzesbeschluß 

die Gemeinden unter nahezu vollständiger Ausschaltung einer Einflußnahme der staatlichen 

Finanzverwaltung das Recht erhalten sollten, auf die einzelnen direkten Steuergattungen 

ungleichmäßige und auch innerhalb derselben Steuergattung differenzierte Zuschläge 

umzulegen. 

Infolge dieser Vorstellung habe der niederösterreichische Landtag in seiner Sitzung vom 4. 

November 1920 einen neuerlichen Gesetzesbeschluß gefaßt, der zwar einzelnen mehr 

formellen Einwendungen gegen den ursprünglichen Gesetzestext Rechnung trage, jedoch die 

sachlichen Bedenken wegen der Differenzierung der Zuschläge unberücksichtigt lasse. 

Das Bundesministerium für Finanzen habe deshalb aus allgemein finanzpolitischen 

Erwägungen neuerlich die Erhebung eines Einspruches im Sinne des Artikels 98 des 

Bundesverfassungsgesetzes beantragt. Zur Begründung dieses Antrages weise das 

Bundesministerium für Finanzen insbesondere auch darauf hin, daß der Gesetzesbeschluß 

vom 4. November 1920 mit Rücksicht auf die Abweichungen des § 74, Absatz 2, neuer 

Fassung, gegenüber den Absätzen 2 bis 4 dieses Paragraphen in der alten Fassung keine 

Wiederholung des Gesetzesbeschlusses vom 23. Juni 1920 sei und er somit auch nicht im 

Sinne des Artikels 98 des Bundesverfassungsgesetzes die Wirkung habe, daß mit der 

sofortigen Kundmachung des Gesetzes vorgegangen werden könne. 

Gegenüber dieser Auffassung habe das Bundeskanzleramt den Standpunkt eingenommen, 
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daß sich der neue Gesetzesbeschluß in dem entscheidenden § 74 nur stilistisch, nicht jedoch 

meritorisch von dem früheren unterscheide; der Gesetzesbeschluß sei daher gerade in der 

Richtung, die das Bundesministerium für Finanzen bekämpfen möchte, im Sinne des Artikels 

98, Absatz 2, als „wiederholt“ anzusehen und daher die Möglichkeit der Erhebung eines 

neuerlichen Rechtsmittels gegen den Beschluß ausgeschlossen. 

Das Bundesministerium für Finanzen und das Bundesministerium für Inneres und 

Unterricht konnten sich den verfassungsrechtlichen Bedenken des Bundeskanzleramtes gegen 

die Erhebung eines neuerlichen Einspruches nicht anschließen. 

Vor allem umfaße der § 74 in der neuen Fassung nur zwei Absätze, während die Fassung 

vom 23. Juni 1920 vier Absätze enthalte. Der Grundgedanke der Differenzierungsmöglichkeit 

der Zuschläge sei zwar beibehalten, allein während der frühere Entwurf im zweiten, dritten 

und vierten Absatze Bestimmungen über die Notwendigkeit einer Zustimmung des 

Landesrates oder eines Landesgesetzes bei Einhebung höher differenzierter Umlagen enthielt, 

werde in der neuen Fassung der Grundsatz der Differenzierungsmöglichkeit nur ganz 

allgemein aufgestellt, weil die Notwendigkeit einer höheren Genehmigung bei höheren 

Umlagen sich aus § 80 ergebe. 

Es handle sich deshalb schon rein äußerlich nicht um einen „wiederholten“ 

Gesetzesbeschluß. 

Von dieser Auffassung sei auch offenbar der Landesrat selbst ausgegangen, indem er dem 

Landtag bei Vorlage des neuen Entwurfes den Antrag unterbreitete, es möge der in der 

Sitzung vom 23. Juni 1920 gefaßte Beschluß außer Kraft gesetzt werden und indem er den 

neuen, vom Landtage beschlossenen Entwurf der Staatsregierung „zur Entscheidung“ 

vorlegen ließ. 

Wenn somit die Landesvertretung selbst ihren Beschluß nicht als eine Wiederholung ihres 

früheren Beschlusses behandelt sehen wolle, so dürfte für die Regierung umsoweniger ein 

Anlaß vorliegen, in eine besonders scharfe Untersuchung der Grenzen einer 

Einspruchsmöglichkeit in derartigen Fällen einzugehen, als es sich im vorliegenden Fall um 

Bestimmungen über die Differenzierung von Zuschlägen handelt, denen vom Standpunkte der 

Wahrung wichtiger Bundesinteressen unbedingt und grundsätzlich entgegengetreten werden 

müsse. 

Da die Einspruchsfrist am 14. Jänner 1921 endete und ein Beschluß des Ministerrates nicht 

mehr rechtzeitig eingeholt werden konnte, habe sich das Bundesministerium für Inneres und 

Unterricht gezwungen gesehen, gegen den Gesetzesbeschluß vorläufig telegraphisch 

Einspruch zu erheben, und erbitte hiezu im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
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Finanzen die nachträgliche Genehmigung des Ministerrates. 

Der V o r s i t z e n d e nimmt den Gegenstand zum Anlasse, die Bundesminister um die 

strikte Einhaltung der vom Kabinettsrate in der Sitzung vom 7. Oktober 1920 beschlossenen 

Richtlinien für das einheitliche und planmäßige Zusammenarbeiten der Staatsämter zu 

ersuchen, wonach alle gegen Gesetzesbeschlüsse der Landtage beabsichtigten Vorstellungen 

der Staatskanzlei (Bundeskanzleramt) spätestens drei Tage vor der Vorlage an den 

Kabinettsrat mitzuteilen seien, damit auf diesem, für das Verhältnis zwischen Bund und 

Ländern so wichtigen und die Möglichkeit von Konflikten in sich schließenden Gebiete die 

tunlichste Einheitlichkeit platzgreife. 

Der Ministerrat erteilt schließlich die vom Bundesminister für Inneres und Unterricht 

erbetene nachträgliche Genehmigung. 

 

9. 

Entwurf eines Gesetzes über die Besteuerung des Umsatzes von Valuten und Devisen 

(Valutenumsatzsteuer). 

B.-M. Dr. G r i m m führt aus, daß der Umsatz von Valuten und Devisen im Gegensatze 

zum Effektenverkehre derzeit keiner Verkehrssteuer unterliege. Zur Ausfüllung dieser 

durchaus ungerechtfertigten und angesichts der in stets größerem Umfange zu Tage tretenden 

Auswüchse der Spekulation immer bedenklicher werdenden Lücke unseres Steuersystems 

beabsichtige die Finanzverwaltung, im Nationalrate einen Gesetzentwurf einzubringen, durch 

den die Valuten- und Devisenumsätze, sofern dabei ein gewerbsmäßiger Händler in Valuten, 

Devisen oder Effekten als Vertragsteil oder als Vermittler mitwirke, einer Steuer unterworfen 

werden sollen. 

Bei Wahl des Steuersatzes sei besondere Vorsicht geboten, weil bei Überspannung des 

Satzes die Gefahr bestehe, gleichzeitig mit der ungesunden Spekulation auch den legitimen, 

wirtschaftlich notwendigen Handel zu lähmen und damit die Stellung Wiens als Zentrum des 

Valuten- und Devisenhandels auf dem Gebiete der Nachfolgestaaten zu untergraben. Der 

Entwurf unterscheide hinsichtlich des Steuersatzes Geschäfte zwischen zwei Händlern 

(Händlergeschäfte) und Geschäfte, an denen auch ein Nichthändler beteiligt ist 

(Kundengeschäfte), erstere sollen mit ¼ Promille, letztere mit 1 Promille des 

Gegenstandswertes - das ist in der Regel des geleisteten Entgeltes - belastet werden. Für 

Prämiengeschäfte gelte das Doppelte dieser Sätze. 

Da sich die Wirkung der Steuer auf den Valutenhandel, die Belastungsfähigkeit dieses 

Handels und die Entwicklung der Marktverhältnisse nicht voraussehen lassen, andererseits 
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aber die Möglichkeit einer raschen Anpassung der Steuersätze an die jeweilige Marktlage 

ohne jedesmalige Inanspruchnahme der Gesetzgebung gesichert werden müsse, solle der 

Bundesminister für Finanzen nach dem Muster der Novelle zum Effektenumsatzsteuergesetz 

ermächtigt sein, die Steuersätze im Verordnungswege bis auf die Hälfte des Normalsatzes zu 

ermäßigen und bis auf das Doppelte zu erhöhen. Die bezüglichen Verordnungen verlieren 

jedoch ihre Gültigkeit, wenn sie nicht binnen 14 Tagen dem Hauptausschusse vorgelegt 

werden oder wenn dieser ihre Aufhebung beschließt. 

Das Geschäft mit dem Auslande solle zum Schutze des Arbitrageverkehres im Interesse 

der für uns so wichtigen Valutabeschaffung aus dem Auslande steuerfrei bleiben. Weitere 

Befreiungen seien für die Devisenzentrale und die Österreichisch-ungarische Bank, ferner für 

die Geschäfte mit der Staatsverwaltung vorgesehen. 

Das Steuererträgnis lasse sich bei dem Mangel aller statistischen Daten nur 

schätzungsweise mit einem Jahresertrag von etwa 50 Millionen Kronen annehmen. 

Das Gesetz solle am 1. März 1921 in Kraft treten und mit 31. Dezember 1922 befristet 

werden. Die Festsetzung dieses Endtermines empfehle sich aus dem Grunde, weil es sich um 

eine neuartige, in ihren Wirkungen nicht verläßlich einschätzbare Maßnahme handle und die 

Gelegenheit gewonnen werden solle, bei Ablauf der Frist zu prüfen, ob und welche 

Änderungen am Gesetze angebracht erscheinen. 

Vizepräsident Dr. P a n t z bringt namens des B.-M. H a u e i s die Anregung vor, die 

Steuersätze derart zu wählen, daß das Erträgnis der Steuer auf 100 Millionen Kronen jährlich 

gesteigert werde. 

B.-M. Dr. G r i m m erklärt, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine Erhöhung der 

Steuersätze die Abwanderung des legitimen Valutenhandels von Wien nach einem 

auswärtigen Platze besorgen lasse, womit der österr. Volkswirtschaft ein empfindlicher 

Nachteil zugefügt würde. 

Der Ministerrat genehmigt sohin, daß der Gesetzesentwurf mit den vom Bundesminister 

für Finanzen vorgesehenen Steuersätzen im Nationalrate eingebracht werde. 

 

10. 

Einhebung einer Brückenmaut auf der Floridsdorfer Brücke der Donauregulierungs-

Kommission zur Bedeckung des Mehrerfordernisses für den Umbau. 

B.-M. Dr. G r i m m berichtet, daß bei dem mit 12 Millionen Kronen präliminierten Umbau 

der Floridsdorfer Donaubrücke infolge der Kriegsereignisse und der dadurch hervorgerufenen 

Verzögerung der Bauführung sowie infolge der seither eingetretenen riesigen 
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Preissteigerungen mit einer ganz unverhältnismäßigen Verteuerung der Kosten gerechnet 

werden müsse, so daß das heute schon auf mehr als 70 Millionen Kronen geschätzte 

Mehrerfordernis wahrscheinlich 90 Millionen Kronen übersteigen dürfte. Da weder die Stadt 

Wien, noch das Land Niederösterreich, noch auch der Staat beziehungsweise der Bund in der 

Lage seien, für diesen Zweck so große Summen im Kapital oder auch nur in der Form 

langfristiger Annuitäten neu zu widmen, andererseits aber die Gefahr einer Einstellung des 

Brückenbaues vermieden werden solle, sei beabsichtigt, das erwähnte Mehrerfordernis durch 

ein Anlehen der Donauregulierungs-Kommission von rund 100 Millionen Kronen Nominale 

zu bedecken und zur Entlastung der drei Konkurrenzfaktoren vom Erfordernisse für den 

Anlehensdienst die Interessenten an der Brücke durch die Einhebung einer Maut zur 

Aufbringung des jährlichen Anlehenserfordernisses und eines Teilbetrages der künftig der 

Gemeinde Wien zur Last fallenden Erhaltungskosten der Brücke heranzuziehen. 

In langwierigen Verhandlungen sei nun der Entwurf einer Vereinbarung zwischen den drei 

Kurien der Donauregulierungs-Kommission (Stadt Wien, Land Niederösterreich und Bund) 

zustandegekommen, wonach die Einführung einer Brückenmaut mit einem voraussichtlichen 

Nettoerträgnis von jährlich 5.5 Millionen Kronen durch ein Landesgesetz für Wien erwirkt 

werden solle. 

Nach Erörterung der näheren Bestimmungen der vorbereiteten Vereinbarung, die allen von 

der Bundesverwaltung wahrzunehmenden Interessen voll Rechnung trage, beantragt Redner 

einvernehmlich mit dem Bundesminister für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, der 

Ministerrat wolle 

1. dem Entwurfe des Übereinkommens zwischen den drei Kurien der Donauregulierungs-

Kommission über die Bedeckung des Mehrerfordernisses für die Floridsdorfer Brücke sowie 

den zugehörigen Entwurfe eines Landesgesetzes für Wien, betreffend die Einhebung einer 

Maut auf der Floridsdorfer Brücke in Wien, seine Genehmigung erteilen und das 

Bundesministerium für Finanzen zur Fertigung des Übereinkommens ermächtigen; 

2. das Bundesministerium für Finanzen ermächtigen, nach dem Zustandekommen des 

Gesetzesbeschlusses, betreffend die Einhebung einer Maut auf der Floridsdorfer Brücke in 

Wien, dem Stadtsenate der Bundeshauptstadt Wien ohne neuerliche Einholung der 

Schlußfassung des Ministerrates namens der Bundesregierung mitzuteilen, daß gegen diesen 

Gesetzesbeschluß kein Einspruch erhoben und seiner sofortigen Kundmachung zugestimmt 

wird. 

Der Ministerrat erhebt diesen Antrag zum Beschluß. 
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11. 

Weiterbelassung von ausgedienten Finanzangestellten im aktiven Dienste. 

B.-M. Dr. G r i m m führt aus, daß gemäß der Vollzugsanweisung vom 9. Jänner 1920, 

St.G.Bl. Nr. 21, zu § 17 des Besoldungs-Übergangsgesetzes vom 18. Dezember 1919, 

St.G.Bl. Nr. 570, Zivilstaatsangestellte, die unter die Bestimmung des § 2 des Gesetzes vom 

30. Juli 1919, St.G.Bl. Nr. 411 (P. B. G.), fallen, jeweils binnen drei Monaten nach 

Vollendung der für den Anspruch auf den vollen Ruhegenuß erforderlichen Dienstzeit in den 

dauernden Ruhestand zu versetzen seien, ausgenommen jene, die aus zwingenden 

dienstlichen Rücksichten von der Bundesregierung bis auf weiteres, längstens aber bis 30. 

Juni 1921, im aktiven Dienste belassen werden. 

Da im Bereiche der Finanzverwaltung bei dem Umfange und der Intensität ihrer Geschäfte, 

die Fälle der dringenden Notwendigkeit der Weiterbelassung ausgedienter Finanzangestellter 

im aktiven Dienste verhältnismäßig zahlreich seien, empfehle sich nach Analogie des 

Kabinettsratsbeschlusses vom 20. Oktober 1920, betreffend die aus den Nationalstaaten 

vertriebenen ehemals österreichischen Staats-(Staatsbahn-)Angestellten, im Interesse der 

Geschäftsvereinfachung eine generelle Ermächtigung des Bundesministers für Finanzen, die 

Weiterbelassung solcher unentbehrlicher Angestellten im aktiven Dienste namens der 

Bundesregierung auszusprechen. 

Der Ministerrat ermächtigt antragsgemäß auf Grund des § 17, Absatz 2, des Gesetzes vom 

18. Dezember 1919, St.G.Bl. Nr. 570, den Bundesminister für Finanzen, die Weiterbelassung 

von unter die Bestimmung des § 2 des Gesetzes vom 30. Juli 1919, St.G.Bl. Nr. 411 (P. B. 

G.), fallenden, noch vollkommen dienstfähigen Finanzangestellten im aktiven Dienste für die 

Dauer des zwingenden Bedarfes, längstens aber für die Zeit bis 30. Juni 1921, namens der 

Bundesregierung auszusprechen. 

B.-M. Dr. P e s t a macht darauf aufmerksam, daß in weiten Kreisen der Angestellten die 

Anschauung verbreitet sei, daß der im § 2 des P. B. G. auf den 30. Juni 1921 festgesetzte 

Endtermin für die Weiterbelassung im aktiven Dienste durch die Bestimmung des § 17 des B. 

Ü. G. aufgehoben worden sei, da der letztere Paragraph unter Umständen die Möglichkeit 

einer Weiterbelassung „bis auf weiteres“ vorsehe. Redner glaube, daß in dieser Hinsicht in 

allen Ressorts ein einheitliches Vorgehen platzgreifen müsse und dazu zunächst die 

Rechtslage außer Zweifel zu stellen wäre. 

Nach einer kurzen Debatte richtet der Ministerrat über einen Antrag des Vizekanzlers 

B r e i s k y an das Bundesministerium für Finanzen die Einladung, im Gegenstande eine 

Äußerung abzugeben. 
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12. 

Entwurf eines Gesetzes über die Verlegung des Sitzes von Aktiengesellschaften in das 

Ausland. 

B.-M. Dr. G r i m m führt aus, daß eine Reihe von österreichischen Unternehmungen, die 

sich in der Vorkriegszeit wirtschaftlich intensiv im Auslande betätigt haben, insbesondere 

solche, die im früher feindlichen Auslande Zweigniederlassungen unterhielten, dadurch in 

eine überaus schwierige Lage geraten seien, daß infolge der katastrophalen Entwertung der 

Krone und der vernichtenden Bestimmungen des Friedensvertrages ihre sehr beträchtlichen 

Auslandsschulden, in Kronen ausgedrückt, sich auf ein Vielfaches des ursprünglichen 

Schuldbetrages erhöht haben. 

Die Abrechnung dieser Schulden im Prüfungs- und Ausgleichsverfahren hätte zur Folge, 

daß der österreichische Staat dem Auslande gegenüber als Solidarschuldner haften und 

demnach infolge der Leistungsunfähigkeit der Unternehmungen die Zahlung der 

Auslandsschulden selbst vollziehen müßte; er könnte dann zwar seinerseits an den 

Unternehmungen Regreß nehmen, doch sei im Hinblick auf deren unter solchen Umständen 

unvermeidlichen Zusammenbruch die Erlangung eines Rückersatzes nicht zu erwarten. 

Infolgedessen würde der Staat im Prüfungs- und Ausgleichsverfahren einen sehr bedeutenden 

Ausfall erleiden. Wenn es aber den Unternehmungen gelinge, über ihre Schulden mit den 

ausländischen Gläubigern ein Arrangement zu treffen, so scheiden diese Schulden aus dem 

Clearing aus und der Staat werde von der Solidarhaftung befreit. Es liege demnach im 

wesentlichen Vorteile der Staatsfinanzen, den gütlichen Ausgleich möglichst zu fördern. 

Abgesehen davon lassen aber auch die allgemeinen Interessen der österreichischen 

Volkswirtschaft eine Hilfeleistung ausländischen Kapitals an Unternehmungen, die Schulden 

an das Ausland haben, dringend erwünscht erscheinen. Denn gerade mit solchen großen, im 

Auslande tätig gewesenen Gesellschaften stehe eine namhafte Zahl anderer inländischer 

Unternehmungen derart im Zusammenhange, daß sie mit dem Schicksale der ersteren auf das 

engste verknüpft seien und gleichfalls zugrunde gehen müßten, wenn jenen nicht geholfen 

würde. 

Eine Hilfe durch ausländische Kapitalisten, insbesondere die ausländischen Gläubiger wäre 

nun in einzelnen, gerade sehr wichtigen Fällen zu erreichen, jedoch nur unter der Bedingung, 

daß das betroffene Unternehmen seinen Sitz ins Ausland verlege, seinen Geschäftsbetrieb in 

Österreich jedoch ohne eine Unterbrechung der Rechtskontinuität im vollen Umfange als 

Zweigniederlassung weiterführe. Diese Forderung erscheine begreiflich, da die ausländischen 
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Kapitalisten naturgemäß ihre Interessen besser gesichert erachten, wenn das Unternehmen 

unter den Gesetzen ihres Heimatsstaates stehe. Dies wäre aber auch für die Gesellschaften 

infoferne sehr vorteilhaft, als hiedurch ermöglicht werden dürfte, einzelne ihrer 

Auslandsforderungen, wie z. B. Forderungen in Rußland, die für ein österreichisches 

Unternehmen als wertlos angesehen werden müssen, doch vielleicht noch hereinzubringen. 

Das österreichische Handelsgesetzbuch enthalte nun keine ausdrückliche Bestimmung 

darüber, welche rechtliche Bedeutung dem Beschlusse einer Aktiengesellschaft, ihren Sitz in 

das Ausland zu verlegen, innewohne. Auch sonst finden sich im österreichischen Rechte 

keinerlei Vorschriften, die den Fall der Verlegung des Sitzes einer juristischen Person in das 

Ausland regeln würden. Nach der in Rechtswissenschaft und Rechtssprechung herrschenden 

Ansicht wurzle aber die gewissen Personengemeinschaften und Vermögenschaften 

zugestandene Fähigkeit, selbständig Träger von Rechten und Verbindlichkeiten zu sein, in der 

bestimmten Rechtsordnung und ende, wenn der Zusammenhang mit dieser aufgegeben werde. 

Im besonderen Maße gelte dies von den Aktiengesellschaften, die nach dem in Österreich 

herrschenden Konzessionssysteme zu ihrer Entstehung einer staatlichen Bewilligung 

bedürfen, bei denen daher der Zusammenhang mit der konkreten Rechtsordnung in schärfster 

Weise zum Ausdruck komme. Folgerichtig werde die Rechtspersönlichkeit einer 

Aktiengesellschaft als zerstört angesehen, wenn sie ihren Sitz in das Ausland verlegt und sich 

damit von dem Boden wegbegibt, mit dem sie rechtlich verwachsen ist. Der Beschluß einer 

Aktiengesellschaft, ihren Sitz in das Ausland zu verlegen, komme daher einem 

Auflösungsbeschlusse gleich und löse auch alle Wirkungen aus, die einem solchen nach dem 

Handelsgesetzbuche anhaften; insbesondere sei damit der Zwang verbunden zu liquidieren 

und zu diesem Zwecke ein Gläubigeraufgebotsverfahren einzuleiten (Artikel 243 ff. H. G. B.). 

Aber gerade die Liquidierung vor erfolgter ausländischer Hilfeleistung müßte in den 

vorliegenden erwähnten Fällen behufs Verhütung großer volkswirtschaftlicher Nachteile 

vermieden werden. Dazu sei jedoch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage erforderlich, 

die es ermögliche, einzelnen Gesellschaften unter den erforderlichen Kautelen die 

Sitzverlegung ins Ausland bei Weiterführung des hierländischen Geschäftsbetriebes in vollem 

Umfange unter Aufrechterhaltung der Identität des Rechtssubjektes zu bewilligen, falls 

besonders wichtige volkswirtschaftliche Erwägungen dafür sprechen. 

Diesem Zwecke solle der dem Ministerrate im Entwurfe vorliegende Gesetzentwurf 

dienen. 

Als erste Voraussetzung für die Sitzverlegung ohne die Wirkung der Auflösung werde 

darin verlangt, daß wichtige volkswirtschaftliche Gründe dafür sprechen. Die Frage werde 
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somit in jedem einzelnen Falle Gegenstand der Prüfung zu bilden haben und vom 

Bundesministerium für Inneres und Unterricht als oberster Vereinsbehörde zusammen mit 

dem Bundesministerium für Finanzen sowie den etwa sonst noch beteiligten Ministerien zu 

entscheiden sein. 

Im Interesse der inländischen Gesellschafter werde verlangt, daß der Beschluß auf 

Sitzverlegung mit der nach den Statuten für einen Auflösungsbeschluß erforderlichen 

qualifizierten Mehrheit gefaßt werde. 

Weiters solle die Abwanderung ohne Liquidation nur stattfinden dürfen, wenn die 

Gesellschaft auch nach der Sitzverlegung ihren inländischen Geschäftsbetrieb aufrecht hält, 

also durch eine Repräsentanz fortführt und das gesamte bisher für den inländischen 

Geschäftsbetrieb bestimmte Vermögen diesem auch weiterhin widmet. Treffe dies zu, so 

können auch die Rechte der inländischen Gläubiger der Gesellschaft als ausreichend gewahrt 

gelten. Außerdem werde vorgeschrieben, daß die Bewilligung, den inländischen 

Geschäftsbetrieb fortzuführen - analog der Zulassung zum Geschäftsbetriebe im Inlande nach 

der kaiserlichen Verordnung vom 29. November 1865, R.G.Bl. Nr. 127 - nur erteilt werden 

dürfe, wenn die in Artikel I, Punkt b-d, der angeführten Verordnung geforderten Bedingungen 

erfüllt sind. Allenfalls könne die Bewilligung auch noch von anderen Bedingungen abhängig 

gemacht werden, welche die Bundesministerien im Interesse der inländischen Beteiligten und 

der Volkswirtschaft im allgemeinen für nötig halten. Ebenso sollen die Bestimmungen der 

Verordnung vom Jahre 1865 auch auf den fortgeführten inländischen Geschäftsbetrieb der 

abgewanderten Gesellschaft Anwendung finden. 

Unter den angeführten Voraussetzungen solle die Sitzverlegung ohne Liquidation und 

namentlich auch ohne die sonst in Auflösungsfällen vorgeschriebene Aufforderung an die 

Gläubiger, sich bei der Gesellschaft zu melden (Artikel 243, Absatz 2, H.G.B.) durchgeführt 

werden können. 

Wenn auch der Sitzverlegung in Bezug auf die Anwendung der handelsrechtlichen 

Bestimmungen nicht die Wirkung der Auflösung zuerkannt werden solle, so müsse für das 

Gebiet der öffentlichen Abgaben grundsätzlich doch daran festgehalten werden, daß die 

Sitzverlegung die Wirkung der Auflösung nach sich ziehe. Denn es liege kein zureichender 

Grund vor, warum der Staat für Fälle der Sitzverlegung ganz allgemein auf die Erhebung der 

damit verknüpften oder sich daraus mittelbar ergebenden Abgaben verzichten sollte. 

Allerdings können sich Fälle ereignen, in denen das volle Gewicht der steuer- und 

gebührenrechtlichen Lasten die Sitzverlegung von vorneherein unmöglich machen würde, 

wodurch dann eben jene Nachteile eintreten würden, deren Vermeidung im Interesse der 
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Volkswirtschaft den Zweck des Gesetzes bilde. Es werde deshalb durch eine besondere 

Ermächtigung die Möglichkeit eröffnet, in Bezug auf die Festsetzung der mit der 

Sitzverlegung verbundenen öffentlichen Abgaben jeweils den Verhältnissen Rechnung zu 

tragen; auch der Abschluß zwischenstaatlicher Vereinbarungen auf diesem Gebiete, wie sie 

kürzlich mit der tschechoslowakischen Republik getroffen wurden, könne sich unter 

Umständen als wünschenswert erweisen. Ein begreifliches Interesse der Finanzverwaltung 

bestehe aber darin, daß, wenn schon die gedachten Sitzverlegungen unter Umständen durch 

Regierungsmaßnahmen gefördert werden sollen, wenigstens in Bezug auf die künftige 

laufende Besteuerung darauf geachtet werde, daß das Steuerärar keine dauernde Schädigung 

erleide und jene Steuer erhalte, die den wahren Ergebnissen des inländischen Betriebes 

entspreche. Darum solle die Bestimmung des § 2, Absatz 2, verhindern, daß der inländische 

Ertrag des Unternehmens zu Gunsten der ausländischen Zentrale ungebührlich geschmälert 

werde. 

Redner erbitte vom Ministerrate die Genehmigung des Gesetzentwurfes, sowie die 

Bestimmung, welches Ressort die Vorlage im Nationalrate einzubringen haben werde. Das 

Bundesministerium für Finanzen möge hiebei außer Betracht gelassen werden, weil diesem 

für den Gegenstand eigentlich die Zuständigkeit fehle und außerdem zu befürchten sei, daß 

die Einbringung durch das Finanzressort die Reparationskommission veranlassen könnte, von 

dem bezüglich finanzpolitischer Maßnahmen beanspruchten Vorprüfungsrecht Gebrauch zu 

machen, woraus eine unerwünschte Verzögerung der parlamentarischen Verabschiedung 

entstünde. 

Der Ministerrat genehmigt nach kurzer Debatte den Gesetzentwurf vorbehaltlich des 

Ergebnisses der vom Vorsitzenden noch in Aussicht genommenen Rücksprache mit den 

politischen Parteien und ladet den Bundesminister für Finanzen ein, die Einbringung der 

Vorlage im Nationalrate trotz der von ihm geltend gemachten Bedenken selbst zu vollziehen. 

 

13. 

Anspruchsberechtigung nach dem Invalidenentschädigungsgesetz für Personen, die die 

österr. Staatsbürgerschaft auf Grund der Option erworben haben. 

B.-M. Dr. R e s c h und Ministerialrat Dr. H o c k führen aus, daß die Vergütungen nach 

dem Invalidenentschädigungsgesetz außer den in einer Gemeinde der Republik Österreich 

Heimatsberechtigten auch solchen Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebenen zugewendet 

werden, die 

1. ohne das Heimatsrecht in einer Gemeinde der Republik Österreich zu besitzen, die d. ö. 
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Staatsbürgerschaft auf Grund einer Erklärung im Sinne des Gesetzes vom 5. Dezember 1918, 

St. G. Bl. Nr. 91. bis 31. März 1919 erworben haben sowie 

2. solchen, welche in einer Gemeinde heimatsberechtigt sind, die zwar nach der 

Vollzugsanweisung vom 3. Jänner 1919, St.G.Bl. Nr. 4, nicht aber nach dem Staatsvertrage 

von St. Germain zur Republik Österreich gehört. 

Gemäß Artikel 70 des Staatsvertrages von St. Germain verlieren die unter 1. und 2. 

erwähnten Personen die österreichische Staatsbürgerschaft und mithin auch die 

Anspruchsberechtigung nach dem Invalidenentschädigungsgesetze. Da diese Rechtsfolge in 

dem zahlenmäßig nicht unbeträchtlichen Kreise der hievon betroffenen Kriegsbeschädigten 

kaum allgemein bekannt sein dürfte, habe das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

beabsichtigt, darauf im Wege einer Zeitungsnotiz aufmerksam zu machen und gleichzeitig zu 

erklären, daß weitere Zahlungen auf Grund des Invalidenentschädigungsgesetzes an die unter 

1 und 2 erwähnten Personen unterbleiben müßten, wenn sie nicht von ihrem Optionsrechte 

auf Grund des Staatsvertrages von St. Germain für die Republik Österreich Gebrauch machen. 

Im Hinblick auf die politische und finanzielle Bedeutung eines solchen Schrittes sei das 

beabsichtigte Communiqué vor der Veröffentlichung zum Gegenstande einer Besprechung 

mit den Vertretern des Bundeskanzleramtes sowie der Bundesministerien für Äußeres, Inneres 

und für Finanzen gemacht worden, wobei die Vertreter der genannten Stellen mit Ausnahme 

jener des Bundesministeriums für Finanzen den Standpunkt des Bundesministeriums für 

soziale Verwaltung geteilt haben. Nur das Bundesministerium für Finanzen sei der 

Hinausgabe des Communiqués entgegengetreten, weil es hierin eine den Staatsschatz 

belastende Aufforderung der Kriegsbeschädigten, für den österreichischen Staat zu optieren, 

erblickte. Infolgedessen sei von der Veröffentlichung des Communiqués abgesehen worden. 

Die Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen haben überdies aber noch erklärt, daß die 

unter 1 und 2 erwähnten Personen zufolge Artikel 70 des Staatsvertrages von St. Germain die 

österreichische Staatsbürgerschaft und mithin auch die Ansprüche nach dem 

Invalidenentschädigungsgesetze verloren haben und die Finanzverwaltung, da diese 

Ansprüche nunmehr durch die Ausübung des Optionsrechtes nicht mehr aufleben, nicht in der 

Lage sei, der Weiterzahlung von Vergütungen nach dem Invalidenentschädigungsgesetze an 

diese Personen zuzustimmen. Um jedoch mit den Leistungen an diese Personen nicht auf 

einmal abzubrechen, sei das Bundesministerium für Finanzen zum Zugeständnisse bereit, 

diese noch für einen Monat nach Ablauf der Optionsfrist im bisherigen Ausmaße zu 

bewilligen. Ein darüber hinausgehendes Zugeständnis müsse ausgeschlossen bleiben, weil 

sonst Beispielsfolgerungen für die Zahlung der Ruhegenüsse an pensionierte 
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Zivilstaatsangestellte und Militärpersonen der ehemaligen Monarchie eintreten würde. 

Dieser Auffassung stehe jedoch entgegen, daß den pensionierten Zivilstaatsbediensteten 

und Berufsmilitärs der ehemaligen Monarchie im Gegensatze zu den Kriegsbeschädigten in 

keinem nach dem politischen Umsturze erflossenen Gesetze zugesichert wurde, daß sie in 

Ansehung ihrer Versorgungsgenüsse ebenso wie die österreichischen pensionierten 

Staatsbediensteten behandelt werden würden, wenn sie die österreichische Staatsbürgerschaft 

erwerben. Den Invaliden hingegen und deren Hinterbliebenen sei dieses Zugeständnis im § 1 

des I.E.G. gemacht worden und es wäre daher weder gerecht noch billig, das Zugeständnis 

nunmehr mit Rücksicht auf die durch den Staatsvertrag von St. Germain abgeänderten 

Bestimmungen über die Staatsbürgerschaft zu widerrufen. Nach Auffassung des 

Bundesministers für soziale Verwaltung erscheine es vielmehr geboten, ohne Erweiterung des 

Kreises der nach der bisherigen Bestimmung des § 1 des I.EG. anspruchsberechtigten 

Personen, die Rechtslage der Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebenen durch eine 

Novellierung des § 1 des I.E.G. nach dem durch den Friedensvertrag von St. Germain 

hinsichtlich der Staatsbürgerschaft geschaffenen Zustände umzugestalten. 

Der Ministerrat wolle demnach beschließen: 

Es ist in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des derzeit in Bearbeitung stehenden 

Gesetzes über die Regelung der Staatsbürgerschaft und des Heimatsrechtes eine Novelle zu § 

1 des I.E.G. einzubringen, wonach den unter 1 und 2 erwähnten Personen die Vergütungen 

nach dem Invalidenentschädigungsgesetze weiter zu leisten sind, wenn sie von ihrem 

Optionsrecht auf Grund des Staatsvertrages von St. Germain für die Republik Österreich 

Gebrauch gemacht haben. 

Bis zur gesetzlichen Regelung sind diesen Personen die Vergütungen nach dem 

Invalidenentschädigungsgesetze provisorisch weiterzuleben. 

B.-M. G r i m m spricht sich aus finanziellen Rücksichten und unter Hinweis auf den 

Artikel 216 des Staatsvertrages von St. Germain gegen den Antrag aus. Aus Artikel 216 gehe 

hervor, daß durch die Option keinerlei Versorgungsansprüche an den österreichischen Staat 

erworben werden. Dieser Grundsatz sei von der Regierung den altösterreichischen Zivil- und 

Militärpensionisten gegenüber bisher ausnahmslos angewendet worden und müsse nun 

ebenso auch den Kriegsgeschädigten und ihren Hinterbliebenen gegenüber aufrecht bleiben; 

denn es gehe nicht an, den österreichischen Staat mit Aufwendungen zu belasten, die ihn von 

rechtswegen gar nicht treffen, zumal bei Schaffung einer Ausnahme für die 

Kriegsgeschädigten auch das Verlangen der Ruhestandsparteien, im Falle der Option für 

Österreich nach den hierländischen Pensionsvorschriften behandelt zu werden, nicht mehr 
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unerfüllt gelassen werden könnte. Damit würde aber den Verhandlungen mit den 

Nationalstaaten über die Pensionszahlungen für die aus ihrem Gebiete stammenden 

Angestellten jede Aussicht auf einen Erfolg genommen, da von keinem der 

Sukzessionsstaaten erwartet werden könne, daß er noch eine Leistung übernehmen werde, zu 

deren Bestreitung sich schon Österreich bereit erklärt habe. Die Argumentation des 

Bundesministeriums für soziale Verwaltung, daß die Kriegsgeschädigten mit den 

Ruhestandsparteien nicht in Vergleich gestellt werden können, treffe übrigens nicht zu; denn 

die Vollzugsanweisung vom 15. August 1919, St.G.Bl. Nr. 464, durch welche die Versorgung 

der Personen des Militärberufstandes und ihrer Hinterbliebenen mit der Versorgung der 

Zivilstaatsangestellten und ihrer Hinterbliebenen in Übereinstimmung gebracht werde, ziehe 

den Kreis der Anspruchsberechtigten hinsichtlich der Staatsbürgerschaft in demselben 

Umfange, wie er jetzt für die Gewährung von Invalidenrenten gelte. 

B.-M. Dr. R e s c h und Ministerialrat Dr. F r o e h l i c h verweisen darauf, daß zwischen 

der Behandlung der Altpensionisten und jener der Kriegsgeschädigten ein grundlegender 

Unterschied bestehe. Das Invalidenentschädigungsgesetz sei nämlich von vorneherein als eine 

endgültige Regelung gedacht gewesen und begründe nach der Absicht des Gesetzgebers für 

den im § 1 umschriebenen Personenkreis einen selbständigen Anspruch gegen die Republik 

Österreich. Die Vorschriften über die Behandlung der Pensionsparteien dagegen stellen sich 

ausdrücklich als eine provisorische Regelung bis zum Zeitpunkt des Zustandekommens 

spezieller Abmachungen mit den Nachfolgestaaten dar und sehen die Zahlungen lediglich als 

Vorschüsse auf Ansprüche vor, die sich nicht gegen Österreich, sondern gegen einen dritten 

Staat richten. 

Im Verlaufe der Debatte stellt B.-M. Dr. G r i m m den Antrag, den Gegenstand zu 

neuerlicher Durchberatung zwischen den Bundesministerien für soziale Verwaltung und für 

Finanzen unter Zuziehung eines Vertreters des Bundeskanzleramtes und des 

Bundesministeriums für Justiz zurückzustellen. 

B.-M. Dr. R e s c h erklärt sich mit der nochmaligen Durchberatung der Angelegenheit 

einverstanden und gibt dabei die Anregung, die derzeit nach § 1 des 

Invalidenentschädigungsgesetzes anspruchsberechtigten Personen bis zum Abschluß von 

Verhandlungen mit den Nachfolgestaaten über die Übernahme der Invalidenversorgung im 

Genuß ihrer jetzigen Renten zu belassen. 

Der Ministerrat vertagt sohin den Gegenstand bis zum Abschluß der von B.-M. Dr. 

G r i m m angeregten interministeriellen Besprechung. 

 



35 – 1921-01-21 

14. 

Organisation des argentinisch-österreichischen Wohlfahrtswerkes. 

B.-M. Dr. R e s c h erinnert daran, daß der argentinische Senat in seiner Sitzung vom 22. 

Juli 1920 ein Gesetz beschlossen habe, welches „die Vollzugsgewalt ermächtige, eine Summe 

bis 5 Millionen Pesos (nach dem Umrechnungskurs vom 15. Dezember 1920 ein Betrag von 

1.144 Millionen Kronen) zum Ankauf von Lebensmitteln, Bekleidungs- und ähnlichen 

Artikeln zur Versendung nach Wien zu verwenden.“ Der österreichischen Regierung werde es 

freigestellt, „den Selbstkostenpreis dieser Artikel ohne irgendwelche weitere Kosten, in einer 

ihr geeignet erscheinenden Form und zu gelegener Zeit zurückzuzahlen.“ Der Motivenbericht 

zu diesem Gesetze besage ausdrücklich: „Die exekutive Gewalt glaubt, daß dieser Akt nicht 

den Charakter einer Schenkung tragen darf, die die Empfindlichkeit des österreichischen 

Volkes verletzen könnte und daß es vorzuziehen ist, der österreichischen Regierung es 

freizustellen, die Rückzahlung in einer Frist zu bestimmen, die ihr zu wählen geeignet 

erscheint.“ 

Der sprechende Minister führt weiter aus, daß inzwischen mehrfache Unterhandlungen mit 

dem argentinischen Gesandten Dr. P e r e z stattgefunden haben, welche sich auf den 

rechtlichen Charakter dieser Widmung bezogen und den Zweck verfolgten, die Interessen 

Österreichs mit den Absichten des Gesandten hinsichtlich der Durchführung der Aktion in 

Einklang zu bringen. Zuletzt habe der argentinische Gesandte ein Projekt für das argentinisch-

österreichische Wohlfahrtswerk übermittelt, welches die Schaffung einer umfangreichen 

Organisation für eine neue Hilfsaktion für Wien vorsehe. Das Hilfswerk, dessen 

Durchführung im Rahmen eines Wohltätigkeitsvereines gedacht sei, solle im ersten Jahre von 

einem unter dem Ehrenpräsidium des Gesandten Dr. P e r e z stehenden Verwaltungsausschuß 

geführt werden, der aus Vertrauensmännern des Gesandten sowie aus Vertretern der in 

Betracht kommenden öffentlichen Stellen zu bestehen hätte. 

Schon im Zuge der Verhandlungen seien gegen dieses Projekt - allerdings erfolglos - 

schwerwiegende praktische und politische Bedenken vorgebracht worden. Die praktischen 

Bedenken richten sich vor allem dagegen, daß die zentralen Wiener Fürsorgeorganisationen, 

wiewohl sie sich größtenteils bewährt haben, keine entsprechende Berücksichtigung finden, 

der Verwaltungsausschuß vielmehr fast ausschließlich aus Personen bestehen solle, die der 

praktischen Fürsorgetätigkeit bisher fern standen. In politischer Hinsicht erscheine es 

bedenklich, daß in der Zusammensetzung des Ausschusses die gegenwärtigen politischen 

Verhältnisse Österreichs nicht zum Ausdruck gelangen, was in der Öffentlichkeit zu 

Bemängelungen Anlaß geben könnte. 
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Bezüglich der Rechtsfrage bestehe insoferne eine Schwierigkeit, als von der argentinischen 

Regierung keine ausdrückliche Erklärung zu erlangen sei, daß sie einer Rückzahlung der 

bewilligten Summe nicht entgegensehe. Allerdings könne angenommen werden, daß ein 

Beschluß der österreichischen Regierung über Form und Zeit der Rückzahlung derzeit nicht 

erwartet werde, und daß auch jede künftige österreichische Regierung die Rückzahlung als 

zur Zeit nicht tunlich ablehnen könne. Unter diesen Umständen entfalle also sowohl die 

Notwendigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung zur Annahme der vom argentinischen Staate 

angeschafften Waren, wie auch eine Verantwortung Österreichs für die Form ihrer Verteilung. 

Darum obwalte kein Anstand, den Wünschen des argentinischen Gesandten Rechnung zu 

tragen; wohl aber wäre zu verlangen, daß die beteiligten österreichischen Zentralstellen sowie 

die Gemeinde Wien eine entsprechende Vertretung in dem Verteilungskomitee erhalten. 

Im Übrigen müsse jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, daß aus der argentinischen 

Aktion nicht unerhebliche Kosten an See- und Bahnfracht, sowie für die Organisation der 

Verteilung erwachsen werden, die entweder den Kredit selbst belasten und somit eine 

Kürzung der zur Verfügung stehenden Warenmengen bewirken oder aber von der 

österreichischen Regierung aus eigenem getragen werden müßten. Dr. P e r e z habe bei seiner 

Regierung Schritte unternommen, den Seetransport zu deren Lasten zu übernehmen. Die 

Spesen des Verteilungsapparates werden in erster Linie die Gemeinde Wien zu belasten 

haben, sodaß noch die Kosten der Verfrachtung ab Schiff nach Wien erübrigen. Die 

Übernahme auch nur eines Teiles dieser Frachtspesen auf den Staatsschatz müsse eben so sehr 

aus staatsfinanziellen Rücksichten, wie aus der Erwägung außer Betracht bleiben, daß das 

Wohlfahrtswerk, das zudem bloß der Stadt Wien zugute kommen solle, nach dem der 

Zuwendung innewohnenden Charakter eine Erleichterung der allgemeinen Versorgung nicht 

mit sich bringe und die Aufwendung öffentlicher Mittel auch von einer entsprechenden 

Mitwirkung der Regierung bei der Verteilung abhängig gemacht werden müsse, für welche 

die derzeit dem Hilfswerk zugedachte Organisation nicht den entsprechenden Raum biete. 

Angesichts dieser Sachlage gelange der sprechende Minister zu folgenden Anträgen: 

1. Die österreichische Regierung nimmt den ihr unterbreiteten Plan des argentinischen 

Gesandten Dr. Perez über eine Zentralorganisation der öffentlichen Fürsorge unter dem Titel 

„Argentinisch-österreichisches Wohlfahrtswerk“ zur Kenntnis, wonach insbesondere die 

Bedarfsgegenstände, die zufolge des argentinischen Gesetzes vom 22. Juli 1920 für Wien 

bestimmt sind, durch ein im Rahmen dieses Wohlfahrtswerkes zu errichtendes Komitee 

verteilt werden sollen. 

2. Die österreichische Regierung stellt in dankbarer Würdigung dieser außerordentlichen 
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Hilfeleistung Argentiniens ihre Unterstützung bei der Durchführung des Hilfswerkes in 

Aussicht und wird die Durchführung dieses Hilfswerkes mit allen ihr zu Gebote stehenden 

Mitteln fördern. 

Sie wird zu diesem Zwecke Vertreter sämtlicher beteiligter Stellen in das Komitee 

entsenden, die dessen Arbeiten in jeder Weise fördern und an den Sitzungen des Komitees mit 

beratender Stimme teilnehmen werden. 

3. Mit Rücksicht auf die außerordentlich bedrängte Lage der öffentlichen Finanzen ist die 

österreichische Regierung dermalen zu ihrem Bedauern nicht in der Lage, einen Beitrag zu 

den Kosten des Hilfswerkes zuzusichern. Sie gibt sich vielmehr der Erwartung hin, daß diese 

Kosten, soweit sie nicht von der argentinischen Regierung übernommen werden können, aus 

den Mitteln des Hilfswerkes gedeckt werden. 

4. Soweit die österreichische Regierung zur Mitwirkung an dieser Aktion berufen ist, wird 

damit der Bundesminister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den Bundesministern 

für Finanzen und Volksernährung betraut. 

Diese haben hiebei Sorge zu tragen, daß durch das genannte Wohlfahrtswerk die 

bestehenden, mit Fürsorgeaufgaben betrauten Ämter, die Verbände für freiwillige Fürsorge 

und die einzelnen in- und ausländischen Hilfswerke in ihrer Tätigkeit nicht behindert werden, 

daß vielmehr ihre Mitwirkung angestrebt, ihre Wirkungskreise gegenseitig in zweckmäßiger 

Weise abgegrenzt und ihre Einrichtungen voll ausgenützt werden. Es ist weiters darauf 

hinzuwirken, daß die Mittel des Kredites tunlichst ungeschmälert für die eigentliche 

Fürsorgetätigkeit aufgewendet und die Verwaltungskosten auf das geringste Maß 

herabgedrückt werden. 

Nach einer kurzen Bemerkung des Bundesministers Dr. G r ü n b e r g e r über die dem 

Staate aus den gegenwärtig im Zuge befindlichen fremdländischen Hilfsaktionen 

erwachsenden Belastung, beschließt der Ministerrat im Sinne des Antrages des 

Bundesministers für soziale Verwaltung. 

 

15. 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Aufhebung des Gesetzes über die registrierten 

Hilfskassen. 

B.-M. Dr. R e s c h berichtet, daß das Gesetz vom 16. Juli 1892, betreffend die registrierten 

Hilfskassen, die gehegten Hoffnungen nicht erfüllt habe. Der erwartete Aufschwung des 

Hilfskassenwesens sei nicht eingetreten, wohl aber hätten sich auf diesem Gebiete Mißstände 

ergeben, die letzten Endes auf das Registrierungssystem als solches zurückzuführen seien, da 
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es die Errichtung von Kassen so sehr erleichtere, daß auch bedenklichen Gründungen Tür und 

Tor geöffnet sei. Ähnliche Erfahrungen seien im Deutschen Reiche mit dem analogen Gesetze 

über die eingeschriebenen Hilfskassen gemacht worden, was dazu geführt habe, daß dieses 

Gesetz im Jahre 1911 aufgehoben wurde. Diesem Beispiele folgend beabsichtige Redner, im 

Nationalrate den dem Ministerrate vorliegenden Gesetzentwurf, betreffend die Aufhebung des 

Gesetzes über die registrierten Hilfskassen, einzubringen und erbitte sich hiezu die 

Ermächtigung der Bundesregierung. Für die Bildung neuer wechselseitiger kleiner 

Versicherungsvereine würde dann künftighin als einzige vereinsrechtliche Grundlage das 

Vereinsgesetz vom Jahre 1852, beziehungsweise das Versicherungsregulativ in Betracht 

kommen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

16. 

Gesetzesbeschluß des Salzburger Landtages, betreffend die Abänderung, bezw. Ergänzung 

der die Instandhaltung von Weidezäunen betreffenden Bestimmungen des Feldschutzgesetzes 

vom 30. August 1911, L G. u. V.Bl. Nr. 48. 

Vizepräsident Dr. P a n t z erläutert in Vertretung des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft einen Gesetzesbeschluß des Salzburger Landtages vom 30. November 1920, 

betreffend die Abänderung beziehungsweise Ergänzung der die Instandhaltung von 

Weidezäunen betreffenden Bestimmungen des Feldschutzgesetzes vom 30. August 1911, L.G. 

u. V.Bl. Nr. 48. 

Der Ministerrat beschließt antragsgemäß, gegen den Gesetzesbeschluß keinen Einspruch 

zu erheben und stimmt der Kundmachung des Gesetzes vor Ablauf der Einspruchsfrist zu. 
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Stenographische Aufzeichnungen über Pkt. 12 der Ministerratssitzung Nr. 35 vom 21.1.1921 
 

Bundesminister Dr. P a l t a u f  erkennt für den vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung vertretenen Standpunkt keine Rechtsgründe, sondern nur Billigkeitsrücksichten 
an. Seiner Meinung nach müßte insbesondere die Einschränkung gemacht werden, daß für 
den Fortbezug der Rente nicht schon die bloße Abgabe der Optionserklärung, sondern auch 
deren Annahme seitens der kompetenten Behörden erforderlich sei. 

Min. Rat. Dr. H o c k  bemerkt, daß das Gesetz die Annahme der Optionserklärung 
als Voraussetzung für den weiteren Rentenanspruch festsetzen werde. 

Bundesminister Dr. G r i m m  erklärt, daß allen Billigkeitsmomenten die 
Rücksichtnahme auf die Staatsfinanzen vorangehen müsse. Der Antrag des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung stehe im Gegensatze zu dem bisher bezüglich der 
Pensionen eingehaltenen Grundbezüge. Denn alle Mitglieder des Kabinettes haben den 
Standpunkt vertreten, daß der Artikel 216 des Staatsvertrages von St. Germain den 
altösterreichischen Pensionisten für den Fall ihrer Option keine Versorgungsansprüche an 
den österr. Staat einräume. Dieser unwidersprochen gebliebene Grundsatz habe auch in den 
Durchführungsverordnungen zum Zivilpensionisten – Militärabbaugesetz, St.G.Bl. 396 und 
501 Ausdruck gefunden, indem beide Verordnungen Beihilfenansprüche von Pensionsparteien 
aus den Nationalstaaten ausschließen. Würde nun den Invaliden ein Rentenanspruch 
zugestanden, so wäre es selbstverständlich, daß alle in dieser Richtung benachteiligten 
Pensionisten im Wege einer nachträglichen gesetzlichen Änderung Abhilfe verlangen würden. 

Die zweite Selbstverständlichkeit wäre, daß die Verhandlungen mit den 
Nationalstaaten, betreffend die Uebernahme der Pensionszahlung für die aus ihrem Gebiete 
stammenden Parteien ganz zwecklos wären. Denn kein Nationalstaat würde einen Beitrag 
leisten, wenn Oesterreich die Renten und Pensionen selbst übernimmt. Redner müsse 
dringend bitten, diesen Standpunkt aus staatsfinanziellen Rücksichten weiter aufrecht zu 
erhalten. Es gehe nicht an, daß Oesterreich die Last für alle Invaliden übernehme. Das 
Bundesministerium für Finanzen habe das Bundesm. Für soziale Verwaltung ersucht, im 
Wege eines Kommuniqués die Invalidenschaft vor der Option zu Gunsten Oesterreichs unter 
Hinweis darauf zu wahren, daß sie nach Art. 216 des Staatsvertrages von St. Germain mit der 
Erwerbung des österr. Staatsbürgerschaft durchaus keinen Anspruch auf die Rente erlangen. 
Die Finanzverwaltung müsse bedauern, daß das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
dieser Anregung keine Folge gegeben habe. Das Referat des Bundesministeriums erkläre, daß 
ein Vergleich der Kriegsbeschädigten mit den pensionierten Zivilstaatsbediensteten und 
Berufsmilitärs der ehemaligen Monarchie nicht begründet sei, da diese Pensionisten im 
Gegensatze zu den Kriegsbeschädigten in keinem nach den politischen Umsturze erflossenen 
Gesetze die Zusicherung erhalten hätten, daß sie im Falle der Erwerbung der österr. 
Staatsbürgerschaft in Ansehung ihrer Versorgungsgenüsse ebenso wie die österr. 
pensionierten Staatsbediensteten behandelt werden würden. Diesen Ausführungen stehe aber 
die Tatsache gegenüber, daß die dafür maßgebenden Bestimmungen des Gesetzes Nr. 464-19 
mit dem betreffenden Wortlaute des Invalidenentschädigungsgesetzes übereinstimmen. 

Bundesminister Dr. R e s c h  stützt sich darauf, daß das Invalidenentschädigugsgesetz 
ausdrücklich jenen Personen, welche die Staatsbürgerschaftserklärung abgegeben haben, den 
Anspruch auf Renten zuerkenne. Die danach Anspruchsberechtigten beziehen tatsächlich seit 
langem die Rente und Redner könne sich nicht vorstellen daß sie jetzt ihres Rentenanspruches 
verlustig erklärt werden sollen. Die Option sei bereits erfolgt und infolgedessen wäre eine 
Aufforderung nicht zu optieren, damit sie sich im Nationalstaate um die Rente bewerben 
können, wirkungslos. Der ihnen durch das Gesetz eingeräumte Anspruch auf die Rente 
gebühre ihnen auch weiter. 

Min. Rat. Dr. F r o e h l i c h  führt aus, daß sich die Durchführungsverordnung zu 
dem Gesetze über die Anwendung des Invalidenentschädigungsgesetzes auf die 



35 – 1921-01-21 

Berufsmilitärpersonen allerdings mit dem Invalidenentschädigungsgesetz decke. Der große 
Unterschied liege aber darin, daß sowohl in dem Gesetze 356, als auch in dem Gesetze über 
den österr. Zuschuß zu den Pensionen der Berufsmilitärpersonen 355 gesagt werde, daß die 
Regelung nur vorläufigen Charakter bis zur endgiltigen Austragung zwischen den 
Nachfolgestaaten haben solle. Das Invalidenentschädigungsgesetz dagegen spreche von einer 
solchen Vorläufigkeit nicht und mußte den Eindruck erwecken, daß es sich um eine endgiltige 
Regelung handle, wie sie seinerzeit auch wirklich in Aussicht genommen gewesen war, 
gedacht sei. §1 des Invalidenentschädigungsgesetzes sei so gefaßt, daß eine Leistung der 
Republik Oesterreich vorliege, so daß ein eigener Anspruch gegen den neuen Staat daraus 
hervorgehe. Zugleich seien die früheren Invalidenansprüche nach dem Versorgungsgesetze 
vom Jahre 1875 so weit erloschen, als sie nicht die neuen Ansprüche übersteigen. Im 
Gegensatze dazu seien die Ansprüche der Militärberufspersonen auf Pensionen und 
Zuschüsse zu den Pensionen, die jetzt der österr. Staat gewähre, von vornherein auf eine 
andere Grundlage gestellt. Der Pensionsanspruch richte sich gegen einen dritten Staat und 
Oesterreich leiste sozusagen eine Vorschußzahlung auf das Ergebnis der künftigen 
Vereinbarungen mit den Nationalstaaten über die Art der Aufteilung der Pensionslasten. Erst 
durch diese Vereinbarungen sollte ein Definitivum geschaffen werden, vorbehaltlich dessen 
Zustandekommen die Zuschüsse jetzt gegeben werden. Mit dem Wegfall der Urleistung falle 
auch der Zuschuss weg. Darin liege der juristische und staatsrechtliche Unterschied dieser 
Leistungen im Vergleich zu den Invalidenrenten. Die Neuregelung habe nur jene zu umfassen, 
welche bereits nach dem Invalidenentschädigungsgesetz den Anspruch hatten. Dagegen sollte 
sie nicht auf die Gesamtheit derjenigen, welche jetzt für Oesterreich optieren, Anwendung 
finden. 
Dieser Standpunkt lasse sich auch juristisch vertreten, weil es sich um eine Novellierung des 
Gesetzes infolge des Staatsvertrages von Germain handle, die keinen neuen Kreis von 
Bezugsberechtigten schaffen soll. 
Was die Aufforderung an die Militärberufspersonen zum Bekenntnis zu dem Nationalstaat 
anlange, damit sie von diesem ihre Versorgungsgenüsse erhalten, so liege bei diesen die 
Sache anders, als bei den Invaliden. Deshalb seien auch bei den Vorbesprechungen gegen 
eine solche Aufforderung wegen des voraussichtlichen Widerstandes der Nationalstaaten 
Bedenken erhoben worden. Bei den Militärpensionisten dagegen konnte die Aufforderung 
erlassen werden, weil die Tschechoslovakei wegen des damals herrschenden Bedarfes an 
Offizieren an Oesterreich das direkte Verlangen gestellt hatte, eine solche Aufforderung 
ergehen zu lassen. Heute dagegen stünde eine solche Aufforderung direkt mit dem 
Staatsvertrage von St. Germain im Widerspruch, da dieser jede Behinderung der Option 
ausdrücklich untersage. Der Unterschied zwischen Militärpersonen und den Invaliden äußere 
sich auch in der verschiedenen Gestaltung der Wehrpflicht in den einzelnen Staaten, 
umsomehr, als durch den Staatsvertrag von St. Germain doppelte Staatsbürgerschaften 
entstanden wären, wenn nicht der Brünner-Vertrag darüber eine Spezialregelung gebracht 
hätte. 
B.M. Dr. R e s c h  leitet aus den Ausführungen des Vorredners den Beweis ab, daß das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung durchaus gerechtfertigt sei, wenn es alle 
Personen, die nach §1 des Invalidenentschädigungsgesetzes als anspruchsberechtigt erklärt 
werden, nach rechtskräftiger Option im Genusse ihrer Rente belassen wolle. Es liege in 
diesem Fall nicht anderes vor, als eine Neuregelung des §1 entsprechend der nunmehrigen 
Rechtslage. 
B.M. Dr. G r i m m  betont, daß diese Regelung die staatsfinanziellen Momente zu wenig 
berücksichtige. Die Rechtsfrage sei durchaus nicht so leicht zu entscheiden. Das 
Finanzministerium habe den §1 des Invalidenentschädigungsgesetzes nachdrücklichen 
Anspruch erhoben, um zu vermeiden, daß durch die ihm gegebene weite Fassung in der 
Belastung des Staatsschatzes über das notwendige Maß hinausgegangen werde. Trotz dieses 
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Widerspruches sei aber der § 1 in der von Staatssekretär H a n u s c h  vorgeschlagenen 
Textierung angenommen worden. Die Argumente des Finanzministeriums seien damals durch 
den Hinweis darauf entkräftet worden, daß es aus den späteren Paragraphen sich der 
provisorische Charakter der Bestimmungen des § 1 ergebe. Die Aufforderung an die 
Invaliden, nicht für Oesterreich zu optieren, wäre nicht die Einladung gewesen, sich für den 
anderen Staat zu entscheiden, sondern nur eine Warnung, daß mit der Option noch nicht die 
Rechtsfolge einer Anwartschaft auf Weiterbezug der Invalidenentschädigung gegeben sei. 
B.M. Dr. P a l t a u f  vertritt die Auffassung, daß durch den Friedensvertrag der Rechtsgrund 
des §1 entfallen sei. Nach dem §1 hatten alle jene, welche auf Grund der bloßen 
Staatsbürgerschaftserklärung Oesterreicher geworden waren, das Recht auf die 
Invalidenversorgung. Dieser Rechtstitel sei nunmehr durch den Staatsvertrag aufgehoben 
worden und damit die Möglichkeit geschaffen, das Rechtsverhältnis neu zu regeln. Wenn die 
Regelung im Sinne einer weiteren Gewährung der Renten ausfalle, so können dafür nur 
Billigkeitsmomente maßgebend sein. 
B.M. Dr. G r i m m  stellt den Antrag, die Frage zwischen den Bundesministerien für soziale 
Verwaltung und für Justiz unter Zuziehung eines Vertreters des Bundeskanzleramtes und des 
Justizamtes neuerlich durchzubesprechen. 
Min.Rat. Dr. F r o e h l i c h  bemerkt, daß schon gelegentlich der Referentenbesprechung 
kein Zweifel darüber bestanden habe, daß der Anspruch nach §1 des 
Invalidenentschädigungsgesetzes durch den Staatsvertrag aufgehoben worden sei. Es habe 
aber auch darüber Übereinstimmung geherrscht, daß dieser Verlust durch einen Umstand, 
der nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen war, eingetreten sei und daß es sich um 
einen Anspruch handle, der juristisch und staatsrechtlich völlig von dem Anspruche auf 
Pensionen und Gehalte abweiche, so daß durch eine Novellierung des 
Invalidenentschädigungsgesetzes für die Pensionsbestimmungen kein Präjudiz gegeben sei. 
B.M.Dr. G r i m m  bemerkt, daß die Ausführungen des Vorredners die Möglichkeit einer 
mehrfachen Auslegung zugeben. Wenn dies der Fall sei, müsse für die verschiedenen 
Kategorien der Versorgungsberechtigten eine gleichmäßige Behandlung eingeführt werden. 
Denn es handle sich hier nicht um die Invaliden allein, sondern es müßte die gleiche 
Begünstigung dann auch allen Pensionsparteien zugestanden werden. 
B.M.Dr. R e s c h  erklärt sich mit der neuerlichen Durchberatung der Angelegenheit 
einverstanden, wobei er die Anregung gibt, daß die nach § 1 des 
Invalidenentschädigungsgesetzes anspruchsberechtigten Personen bis zum Abschlusse der 
Verhandlungen mit den Nachfolgestaaten hinsichtlich der Übernahme der 
Invalidenversorgung im Genusse ihrer jetzigen Renten zu belassen wären. 

Der Ministerrat vertagt sohin den Gegenstand bis zum Abschlusse der von 
Bundesminister G r i m m  angeregten interministeriellen Besprechung. 

 






























































































































































































































